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Amt für regionale Landesentwicklung  
Lüneburg 
-Flurbereinigungsbehörde- 

Hinweisbekanntmachung  

Unternehmensflurbereinigungsverfahren  
A 39 - Rätzlingen, Landkreis Uelzen 

In Teilen der Gemarkungen Jarlitz, Rätzlingen, Riestedt, Stöcken, Süttorf 
und Tatern ist ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren nach § 87 
Flurbereinigungsgesetz angeordnet worden. 
Der hierzu ergangene Beschluss mit Begründung, Rechtsbehelfs-
belehrung, Verzeichnis der Verfahrensflurstücke, Gebietskarte sowie 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte und Hinweisen zu 
zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums wird ab dem ersten Tage 
dieser Hinweisbekanntmachung für 2 Wochen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten des Flurbereinigungsverfahrens in den Dienstgebäuden der 
Hansestadt Uelzen, der Samtgemeinde Rosche und der Gemeinden 
Rätzlingen, Oetzen, Suhlendorf, Rosche, Barum, Emmendorf, 
Klosterflecken Ebstorf, Weste, Stadt Bad Bevensen, Schwienau, Gerdau, 
Suderburg und Wrestedt während der jeweiligen Dienstzeiten zur Einsicht 
ausgelegt. Ferner wird die öffentliche Bekanntmachung des 
Einleitungsbeschlusses im Amtsblatt des Landkreises Uelzen am 
14.07.2023 veröffentlicht und zeitgleich im Internet unter der Adresse 
www.arl-lg.niedersachsen.de bereitgestellt. Die öffentliche 
Bekanntmachung wird zudem nachrichtlich auf den Internetseiten des 
Klosterflecken Ebstorf sowie der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 
veröffentlicht. 

gez. Bammann                  30.06.2023 
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